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1 ZUSAMMENFASSUNG 

1.1 ZUSAMMENFASSUNG DES IST-ZUSTANDES 

Eine Untersuchung des Istzustandes für den Fachbereich Licht und Beschattung zeigt, dass derzeit keine 

maßgebenden Beeinträchtigungen (Verschattung von Wohnobjekten, Blendwirkung in Wohnräumen aufgrund 

gerichteter Verkehrsströme) vorhanden sind. In Hinblick auf den synthetischen Ist-Zustand, d.h. nach 

Realisierung des S80 Projektes kann festgehalten werden, dass auch nach dieser Realisierung, keine 

nachteiligen Änderungen der Licht und Beschattungsverhältnisse von Wohnbereichen zu erwarten sind. 

1.2 ZUSAMMENFASSUNG DER AUSWIRKUNGEN 

Grundsätzlich zeigt die Analyse der Auswirkungen, dass in der Betriebsphase keine nachteiligen 

Auswirkungen auf die Licht- und Beschattungsverhältnisse von Wohngebäuden bestehen. Alle zu 

betrachtenden Wohngebäude befinden sich in ausreichender Distanz zum Bauvorhaben, bzw. sind keine 

Bauwerke geplant, die die Licht- und Beschattungsverhältnisse nachteilig ändern. 

Für die Bauphase sind aufgrund es geplanten Bauablaufes ebenfalls keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

Licht- und Beschattungsverhältnisse von Wohngebäuden zu erwarten. 

Kumulative Umweltauswirkungen 

Die Auswirkungen von Licht- und Beschattung sind vor allem aufgrund der vorhandenen Entfernungen von 

relevanten Wohnanrainern auf den lokal und projektspezifischen Wirkbereich beschränkt, so hat z.B. eine 

Verkehrsmehrung keinen Einfluss auf die Verschattung von Anrainerobjekten. Für den Bereich der Licht und 

Beschattung sind deshalb keine kummulativen Auswirkungen in Bau- und Betriebsphase des Projektes 

Stadtstraße mit den Projekten S80, Ast Hirschstetten bzw. Aspern Seestadt gegeben. 

1.3 GESAMTWIRKUNG AUS STADTSTRAßE ASPERN MIT S1 SPA NGE SEESTADT  

Die Stadtstraße Aspern wird eventuell mit der S1 Spange Seestadt Aspern zeitlich parallel realisiert. Dieser 

Umstand führt für den Fachbereich Licht und Beschattung zu keinen zusätzlichen Auswirkungen für Bau- bzw. 

Betriebsphase. Die Begründung dafür ist analog zu Abschnitt 1.2. zu nennen. 



Stadtstraße Aspern – Einreichprojekt 2014 

Wirkfaktor Licht & Beschattung  
Einlage D.03.04 

Seite 5 

2 EINLEITUNG 

2.1 BEZUG UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Magistratsabteilung 28 (im Folgenden MA 28 oder Konsenswerberin genannt) beabsichtigt die Errichtung 

einer 4-streifigen Straßenverbindung zwischen der Anschlussstelle Hirschstetten der A 23 und der künftigen 

Anschlussstelle Heidjöchl S1 im 22. Wiener Gemeindebezirk (Stadtstraße Aspern). Das Vorhaben ist 

ausführlich in Teil B des Einreichoperates beschrieben, eine Kurzfassung steht in der 

Umweltverträglichkeitserklärung D_02.  

Gemäß UVP-G 2000 i.d.g.F. handelt es sich bei dem Vorhaben Stadtstraße Aspern um ein UVP-pflichtiges 

Vorhaben. Der vorliegende Fachbeitrag behandelt die Wirkfaktoren Licht und Schattenwurf. 

Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrages erfolgt die  

�  Erfassung, Analyse und Bewertung des Bestandes, 

�  eine Qualifizierung und Quantifizierung der mittelbaren und unmittelbaren Wirkungen durch das 

Vorhaben,  

2.2 PROJEKTZIELE 

Mit der Stadtstraße Aspern von der A23/S2 ASt Hirschstetten bis zur S 1 Spange Seestadt (ASt Seestadt 

West) werden vorrangig folgende Ziele verfolgt, die u.a. durch die Anbindung an die S 1 Wiener Außenring 

Schnellstraße im Abschnitt Schwechat bis Süßenbrunn und die damit verbundene Bündelung und gezielte 

Verteilung des Verkehrs über das hochrangige Straßennetz erreicht werden: 

�  Leistungsfähige, zweckmäßige und zukunftssichere Verkehrsverbindung für die Donaustadt und den 

Nordosten von Wien sowie eine Sicherung des Standortes im internationalen Wettbewerb 

�  Verkehrsberuhigung der umliegenden Siedlungsgebiete im Besonderen der historisch gewachsenen 

Ortskerne von Hirschstetten, Aspern, Breitenlee und Eßling  

�  Öffentlichen Verkehr (Bus) staufrei führen 

�  Entwicklung der neuen Stadterweiterungsgebiete berücksichtigen 

�  Barrieren minimieren und fuß- und radläufige Erreichbarkeit sicherstellen 

�  Die Anbindung des neuen Stadtentwicklungsgebiets, Aspern Die Seestadt Wiens an das hochrangige 

Straßennetz 

�  Durch geeignete Maßnahmen den Schutz von Mensch und Umwelt vor den negativen Auswirkungen 

des steigenden Verkehrsaufkommens im untergeordneten Netz sicherstellen 
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�  Erhöhung der Lebensqualität durch Verringerung der Emissionen entlang der bestehenden 

Verkehrsachsen 

�  Erhaltung schützenswerter Bereiche und Arten im Projektsbereich 

�  Durch die Errichtung von ökologischen Ausgleichs- bzw. Maßnahmeflächen im Straßenumfeld 

Schaffung neuer Freizeit- und Erholungsflächen 

�  Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsqualität im niederrangigen Netz 

2.3 PROJEKTENTWICKLUNG 

Bereits Anfang der 90er-Jahre des 20. Jahrhunderts wurde in ersten Planungen zu einer B3d Donau Straße 

als Verbindung von Groß-Enzersdorf bis Hirschstetten die Notwendigkeit der Ergänzung des Verkehrsnetzes 

in der Wiener Donaustadt aufgezeigt. Dies führte in weiterer Folge auch zur Aufnahme in das „Wiener 

Verkehrskonzept“ der Stadt Wien. Diese Voruntersuchungen wurden in den folgenden Jahren durch weitere 

Planungen vertieft (u.a. Generelles Projekt 1996; Machbarkeitsstudie A 23 2002; Generelle Studie A 23 2004). 

Im Rahmen des „Infrastrukturgipfels“ vom 03. März 2005 über die Durchführung spezieller Infrastruktur-

maßnahmen im Raum Wien wurde zwischen BMVIT, Stadt Wien, ÖBB und ASFINAG festgelegt, die 

ASFINAG mit Planung und Umsetzung der B3d in Form einer A-Straße (Autobahn) zu beauftragen. 

Dieser Bedeutung wurde auch im Bundesstraßengesetz Rechnung getragen und mit dem Bundesgesetzblatt 

(BGBl.) I Nr. 58/2006 vom 1.1.2006 der Verlauf der B3d als A 23 Autobahn Südosttangente Wien „Hirsch-

stetten (S 2), einschließlich Hirschstetten-Hausfeldstraße - Knoten bei Raasdorf (S 1)“ festgelegt. 

Im Zuge der Vorbereitung zum Vorprojekt im Auftrag der ASFINAG wurden, aufbauend auf diesem Beschluss, 

beginnend im Jahr 2005 die Ergebnisse aller bisherigen Untersuchungen zusammengefasst und ausgewertet. 

Im anschließenden Vorprojekt wurden für den Bereich Hirschstetten bis Hausfeldstraße insgesamt fünf 

Trassenvarianten ausgearbeitet und in einer Kosten-Nutzen-Untersuchung gegenübergestellt. Aus dieser 

Gegenüberstellung wurde die Variante 3 „Kartouschgasse“ (= Trassenführung unter der Kartouschgasse) als 

Empfehlungsvariante ermittelt. Im Abschnitt Hausfeldstraße bis Knoten Raasdorf/S 1 wurde eine Trassenlage 

parallel zur Bahnstrecke Stadlau – Marchegg untersucht. 

Darauf aufbauend wurde Ende 2010 von der ASFINAG eine Machbarkeitsstudie vorgelegt, die als Inhalt 

alternativ zu einer Autobahnlösung für den Abschnitt Flugfeld Aspern bis Hirschstetten eine 

Stadtstraßenvariante mit Entwurfsparametern und Querschnittsgestaltungen entsprechend einer 

innerstädtischen Straßenverkehrsachse  vorsah. Randbedingung dazu war die bestmögliche Nutzung 

vorhandener Infrastrukturen unter Zugrundelegung der Studien der Stadt Wien zur B3d, um auf diese Weise 

eine gesamtwirtschaftlich sinnvolle Lösung zu erreichen. Diese Untersuchungen wurden in Zusammenarbeit 

mit der MA18  durchgeführt. 

Als Ergebnis der im Jahr 2010 durchgeführten Evaluierung wurde im Herbst 2010 die Aufteilung in einen 

westlichen Abschnitt mit Planungs- und Realisierungshoheit bei der Stadt Wien und in einen östlichen 

Abschnitt mit Planungs- und Realisierungshoheit bei der ASFINAG festgelegt. 
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Diese Aufteilung wurde auch im Bundesstraßengesetz abgebildet. Das BGBl. I Nr. 62/2011 vom 29.07.2011 

sieht eine Errichtung der bisherigen A 23 Spange Flugfeld Aspern als S 1 Wiener Außenring Schnellstraße im 

Abschnitt Raasdorf bis Am Heidjöchl (Höhe Johann-Kutschera-Gasse) vor. Der Abschnitt von der 

bestehenden A 23 bei Hirschstetten bis Am Heidjöchl ist von der Stadt Wien als Stadtstraße zu errichten. 

Dadurch konnten den Planungen andere (stadtverträglichere) Planungsparameter zu Grunde gelegt werden, 

wie geringerer Querschnitt, engere Kurvenradien auf Grund der Auslegung auf 50 km/h, Ausbildung 

niveaugleicher Kreuzungen etc.   

Durch diese Regelung wurde und wird dem bedarfsgerechten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur Rechnung 

getragen und ein sparsamer und wirkungsorientierter Mitteleinsatz gewährleistet. 

Danach wurde von der Stadt Wien eine Variantenuntersuchung 2011 mit der Untersuchung von zahlreichen, 

teils sich nur in Abschnitten unterscheidenden, Trassen- und Anschlussausführungen durchgeführt, als deren 

Ergebnis sich die Empfehlung für die Variante XIII durchsetzte. Diese bildet mit einem 2 x 2-streifigen Stadt-

straßenquerschnitt, niveaugleichen Kreuzungen und einer Projektierungsgeschwindigkeit von max. 50 km/h 

somit die Grundlage für die Ausschreibung der Planungsleistungen für das Straßenprojekt des vorliegenden 

Einreichprojektes 2014. 

2.4 TRASSENKURZBESCHREIBUNG 

Die Stadtstraße Aspern wird 4-streifig, konkret mit zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung ausgebaut. Die Trasse 

der Stadtstraße beginnt mit Km -0,021 bei der bestehenden Kreuzung der Hirschstettner Straße mit den 

Rampen zur A 23 bzw. S2 und unterquert bei Km 0,000 die A23. Unmittelbar danach springt die Stadtstraße 

Richtung Osten von der Trasse der Hirschstettner Straße ab. Bei ~Km 0,100 werden 2 neue Rampen von der 

A 23 kommend bzw. zur S 2 führend angebunden. Dese Rampen werden durch die ASFiNAG errichtet und 

sind nicht Projektbestandteil. In weiterer Folge erreicht man bei ~Km 0,300 eine VLSA geregelte Kreuzung. 

Über diese werden mittels einer neu zu errichtenden Verbindungsstraße (Spange Franz-Fellner-Gasse) die 

Hirschstettner Straße aus Süden und die Süßenbrunner Straße aus dem Norden an die Stadtstraße 

angebunden. 

Bei Km 0,400 erfolgt die niveaufreie Querung der Süßenbrunner Straße. Die bestehende Süßenbrunner 

Straße wird in diesem Bereich auf einer Länge von ca. 200 m um bis zu 3 m unter Bestandsniveau abgesenkt. 

Bei Km 0,525 erfolgt die Anbindung der Quadenstraße an die Stadtstraße über zwei erst parallel zur 

Stadtstraße und anschließend parallel zur Spargelfeldstraße verlaufende Rampen, sowie die auszubauende 

Straße Am Friedhof. 

Bei Km 0,760 befindet sich das Westportal des Tunnels Emichgasse. Dieser Tunnel weist eine Gesamtlänge 

von ca. 795 m auf und verläuft nach der Querung der Spargelfeldstraße, unter den Blumengärten 

Hirschstetten und der Emichgasse. Des Weiteren werden die Guido-Lammer-Straße, die ÖBB-Trasse 

„Stadlau – Marchegg“ und die Anschlussbahn des DZH-Logistikparks gequert, bevor der Tunnel bei Km 1,555 

mit dem Ostportal endet.  
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In weiterer Folge quert die nun in Tieflage (ca. 1,50 - 2,50 m unter Geländeniveau) verlaufende Trasse 

niveaufrei bei Km 1,940 die in Hochlage geführte U-Bahn-Linie U2. Bei Km 2,174 befindet sich das Westportal 

des Tunnels Hausfeld. Dieser Tunnel weist eine Gesamtlänge von ca. 551 m (RFB Seestadt) bzw. 510 m 

(RFB Kagran) auf und quert die Hausfeldstraße, die Ostbahnbegleitstraße, die U-Bahn und die ÖBB-Trasse 

„Stadlau – Marchegg“. Im Anschluss an das bei Km 2,725 (RFB Seestadt) bzw. Km 2,684 (RFB Kagran) 

gelegene Ostportal des Tunnels verläuft die Trasse der Stadtstraße parallel zur ÖBB- und U-Bahn-Trasse und 

endet bei ~Km 3,300 mit dem Anschluss an die „S1 – Spange Seestadt“ der ASFiNAG. Mittels zweier 

Parallelrampen, einem Überführungsbauwerk über die die „S1 – Spange Seestadt“ und einer Zubringerrampe 

wird die Seestadt an die Stadtstraße angebunden. 

Die Stadtstraße weist somit eine Gesamtlänge von ca. 3.321 m auf. 

Im Zuge des Projektes werden auch zahlreiche Zubringerstraßen neu errichtet bzw. adaptiert. Unter anderem 

wird eine neue Verbindung zwischen Rothergasse und der derzeit als Sackgasse ausgebildeten Franz-

Fellner-Gasse geschaffen. 

Des Weiteren werden entlang der Trasse der Stadtstraße über weite Strecken neue Geh- und 

Radwegverbindungen geschaffen, landwirtschaftliche Begleitwege errichtet, sowie umfangreiche 

landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen vorgesehen. 

Es sind sowohl entlang der Stadtstraße als auch entlang neuer Zubringerstraßen umfangreiche 

Lärmschutzmaßnahmen geplant. Diese werden teils in Form von Lärmschutzwänden und teils in Form von 

Lärmschutzdämmen ausgebildet. 

Alle neuen und umzubauenden Straßen werden im Endzustand mit einer Straßenbeleuchtung versehen. Die 

prinzipielle Situierung wurde mit der MA33 abgestimmt und ist den Regelquerschnitten zu entnehmen. Im 

Zuge der Detailplanung erfolgt die detaillierte Planung (Lichtberechnung und Verortung) der Beleuchtung 

gemäß ÖNORM EN 13201 (Teile 1 bis 3) unter Zugrundelegung der Anforderungen zum Anrainerschutz nach 

ÖNORM O 1051 und 1052. 
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Abbildung 1:Streckengraphik [Ste.p/Schimetta]  
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2.5 UNTERSUCHUNGSRAUM 

2.5.1 Begriffsdefinition 

Je nach Schutzgut können sich unterschiedliche Untersuchungsräume in Bezug auf die Größe und Lage des 

Vorhabens ergeben. Prinzipiell wird zwischen drei unterschiedlichen Untersuchungsräumen unterschieden: 

Vorhabensort 
Der Vorhabensort ist der vom Vorhaben direkt beanspruchte Raum. Am Vorhabensort werden die Wert- und 

Funktionselemente des Schutzgutes durch das Vorhaben selbst beeinträchtigt. 

Einflussraum 
Der Einflussraum ist der vom Vorhaben direkt beeinflusste Raum. Der Einflussraum leitet sich aus der 

Prognose der Beeinträchtigungen ab und umfasst alle erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen, die 

durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren hervorgerufen werden. Ausschlaggebend für die 

Abgrenzung des Einflussraumes sind die räumliche Reichweite der Beeinträchtigungen (z.B. Verlärmung, 

Staub und gegebenenfalls Schadstoffeintrag) und die Empfindlichkeit der betroffenen Schutzgüter gegenüber 

diesen Beeinträchtigungen. 

Fernwirkung 
Die Fernwirkung berücksichtigt den vom Vorhaben indirekt beeinflussten Raum. Hier werden entfernte 

Wirkungen des Vorhabens berücksichtigt, die durch die beiden oben genannten Kategorien nicht erfasst 

werden. 

2.5.2 Fachbeitragsspezifische Abgrenzung der Untersuc hungsräume 

Die Teiluntersuchungsräume werden im vorliegenden Fachbeitrag wie folgt abgegrenzt. 

2.5.2.1 Vorhabensort 

Als Vorhabensort werden jene Flächen betrachtet, auf welchen das Vorhaben errichtet wird, begrenzt durch 

die Projektumhüllende. 

2.5.2.2 Einflussraum 

Als Einflussraum wird jener Bereich betrachtet, in welchem aus dem Betrieb des Vorhabens relevante 

Auswirkungen zu erwarten sind. Als relevant im Sinne von Licht und Beschattung sind Auswirkungen zu 

betrachten, die den Ist-Zustand ändern. Die Ausdehnung des Einflussraumes hängt dabei maßgeblich von der 

Geländegeometrie, den vorhandenen Anrainerbauwerken und der Form der Projektbauwerke ab. In der Regel 

genügt eine Betrachtung der Auswirkungen für einen Trassenkorridor von beidseits 100m. 

2.5.2.3 Fernwirkung 

Fernwirkungen sind Auswirkungen, die durch die Realisierung des Vorhabens außerhalb des Einflussraumes 

z.B. durch geänderte Verkehrsströme, oder eventuell begleitender Anbindungsvorhaben entstehen. Bezüglich 

der Veränderung der Beschattungssituation sind keine Fernwirkungen gegeben. Fernwirkungen bez. 
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Licht/Blendung sind aufgrund der Trassenführung und dem Trassenniveau keine gegeben (Dies gilt auch für 

Bereiche in denen der Straßenverlauf in die Richtung Wohngebieten führt, z.B. von vom Ast Hirschstetten 

kommend in Richtung Tunnelportal Spargelfeldstraße, hier sinkt die Trasse unter Niveau ab, damit keine 

Fernwirkung) 

2.6 UNTERSUCHUNGSTIEFE 

Die Untersuchungstiefe wird für die einzelnen Untersuchungsräume im vorliegenden Fachbeitrag wie folgt 

festgelegt: 

2.6.1 Vorhabensort und Einflussraum 

Im unmittelbaren Einflussbereich des Vorhabens wird die Auswirkung auf nächstgelegene Wohnanrainer 

betrachtet. Üblicherweise beschränken sich Beschattungsauswirkungen auf einen Projektkorridor von +/- 

100m um die Trasse des geplanten Verkehrsvorhabens. Änderungen der Lichtverhältnisse insbesondere 

mögliche Blendwirkungen sind aufgrund der Trassenlage zu beurteilen, je nach Situation ist der Einflussraum 

dafür entsprechend auszuweiten. Für speziell betroffene Anrainerobjekte kann nach Notwendigkeit anhand 

von Schattenwurfsberechnungen die Änderung der Belichtungsverhältnisse untersucht werden. Die 

Auswirkungen werden anhand eines technischen Berichtes dargestellt. 

2.6.2 Fernwirkung 

Eine Auswirkung auf die Belichtungsverhältnisse von einflussraumfernen Bereichen ist nicht gegeben, eine 

Fernwirkung ist deshalb nicht im Detail zu beurteilen. 

2.7 DATENGRUNDLAGEN 

�  Vorhabensbeschreibung B 

�  Nr, B.02 Technisches Projekt Straßenplanung 

�  Nr. B.03 Technisches Projekt Kunstbautenplanung 

�  Nr. B.05 Bauphase 

2.7.1 Rechtliche Datengrundlagen und sonstige fachb eitragsrelevante Regelwerke 

�  Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, BGBl I 1993/697 idgF 

�  Wiener Bautechnikverordnung, 3.Juni 2008 (WBTV, LGBl. für Wien Nr. 31/2008), in der derzeit gülti-
gen Fassung (21.12.2012, 73. Verordnung: Wiener Bautechnik-verordnung; Änderung [CELEX-Nr.: 
32010L0031])  

�  DIN 5034-1 (10/1999) „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ 

�  DIN 5034-1 (07/2011) „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ 

�  DIN 5034-2 (02/1985) „Tageslicht in Innenräumen – Teil 2: Grundlagen“ 

�  DIN 5034-4 (09/1994) „Tageslicht in Innenräumen – Teil 4: Vereinfachte Bestimmungen von Mindest-
fenstergrößen für Wohnräume 



Stadtstraße Aspern – Einreichprojekt 2014 

Wirkfaktor Licht & Beschattung  
Einlage D.03.04 

Seite 12 

�  OIB-Richtlinie 3 (11/2011) „Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz“ 

�  OIB Richtlinie 3 (11(2011) „Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz – erläuternde Bemerkungen“ 

�  ÖNORM O 1051 (07/2007) „Straßenbeleuchtung - Beleuchtung von Konfliktzonen“ 

�  ÖNORM O 1052 (10/2012) „Lichtimmission Messung - Beurteilung“ 

�  ÖNORM CEN/Tr (09/2005) „Straßenbeleuchtung - Teil 1: Auswahl der Beleuchtungsklassen“ 

�  ÖNORM EN (09/2013) „Straßenbeleuchtung - Teil 2: Gütemerkmale“ 

�  ÖNORM EN (09/2013) „Straßenbeleuchtung - Teil 3: Berechnung der Gütemerkmale“ 

2.7.2 Geographische Datengrundlagen 

Titel Bezugsquelle Anmerkung 

Digitale Farborthofotos MA 41  

Vermessungsdaten MA 41  

Tabelle 1: Geographische Datengrundlagen 

2.7.3 Sonstige Datengrundlagen 

�  iC consulenten ZT GmbH (2014) „Stadtstraße Aspern – Einreichprojekt 2014; Wirkfaktor Lärm“ 

�  iC consulenten ZT GmbH (2014) „Stadtstraße Aspern – Einreichprojekt 2014; Wirkfaktor Erschütte-
rungen“ 

�  Bruse, M. (2001) Handbuch für Shadow, Version 2.2. Universität Bochum, Geografisches Institut 
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2.8 ABKÜRZUNGEN, GLOSSAR 

Fenster 
Tageslichtöffnung in einer seitlichen Begrenzungsfläche des Innenraums gegen den Außenraum. 

Lichteintrittsfläche 
Netto-Glasfläche eines Fensters, ohne Rahmen und Sprossen. 

Wohngebäude 
Gebäude, die ganz oder überwiegend zum Wohnen genutzt werden. 

Em: Wartungswert der Beleuchtungsstärke [lx]  

Ist nach EN 12464-1 die mittlere Beleuchtungsstärke auf der Bewertungsfläche für die jeweilige Sehaufgabe, 

die unabhängig vom Alter und Zustand der Beleuchtungsanlage nicht unterschritten werden darf. 

Emax, Emin : maximaler und minimaler Wartungswert der Beleucht ung [lx] 

Dm: mittlerer Tageslichtquotient [%] 

Ist definiert durch das Verhältnis aus der Beleuchtungsstärke an einem Punkt im Innenraum zur 

Beleuchtungsstärke im Außenraum bei freiem Horizont. Die Planung mit dem Tageslichtquotienten bezieht 

sich nur auf den bedeckten Himmel. 

Dmax, Dmin : maximaler und minimaler Tageslichtquotient [%] 

Besonnungsdauer 

Summe der Zeitintervalle (z. B. innerhalb eines gegebenen Tages), während der die Sonne von einem Punkt 

aus gesehen sowohl mindestens 6° über dem wahren Ho rizont als auch über dem natürlichen Horizont 

(Grenzlinie zwischen Himmel und Bergen, Gebäuden, Bäumen usw.) steht. Die meteorologischen 

Bedingungen bleiben unberücksichtigt. 
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3 METHODE 

Eine Darstellung und Ermittlung der Licht- und Beschattungsverhältnisse im Projektgebiet unterteilt sich im 

Wesentlichen in folgende Schritte: 

�  Erhebung und Beurteilung des Istzustandes 

�  Ermittlung der möglichen Projektauswirkungen  

�  Beschreibung der ermittelten Projektauswirkungen 

 

3.1 ERHEBUNG UND BESCHREIBUNG DES IST-ZUSTANDES 

Die max. Bauhöhe von Bauwerken, Lärmschutzwänden im Projekt Stadtstraße über dem IST-Gelände liegt 

unter 10m. Im Sinne der gewünschten Sonnenhöhe von 6° über Gelände (siehe Richtwerte lt. Kap. 3.3) erg ibt 

sich bei dieser max. Bauhöhe von 10m über Gelände und aufgrund der flachen Geländeoberfläche im 

Projektgebiet ein Betrachtungsbereich von </= 100m für die Beurteilung von Beschattungsbeeinflussungen.  

Innerhalb dieses Abstandes sind Wohngebäude zu erheben und zu betrachten. 

Die Untersuchungsbereiche zur Beurteilung von Auswirkungen durch Licht und Blendung sind je nach 

Gelände und Trassenneigung anzupassen. In der Regel ist eine Betrachtung eines Korridors bei 

Verkehrsprojekten von 100-200m ausreichend. 

3.2 PROGNOSE DER AUSWIRKUNGEN 

Je nach Entfernung der durch das Bauvorhaben betroffenen und zu beurteilenden Wohnanrainerobjekte kann 

für die Beurteilung des Verschattungsverhaltens eine analytische Prognose (z.B. durch Ermittlung der minimal 

möglichen Sonnenhöhe, bzw. des minimal möglichen Sonneneinstrahlwinkels) genügen, oder eine 

Simulationsrechnung auf der Basis eines digitalen 3D Geländemodelles erforderlich sein.  

Bauliche Maßnahmen sowie betroffene Anrainerobjekte können in einem Rechenmodell abgebildet werden. 

Die Besonnungs- und Verschattungsverhältnisse können dann z.B. mit dem Berechnungsprogramm 

SHADOW (Bruse, 2000) simuliert werden. Für einzelne Objekte bzw. flächenhaft können die täglichen 

Sonnenstunden als Grundlage für eine Beurteilung dargestellt und ausgewertet werden. Als übersichtliche 

Darstellungsform können dabei Horizontogramme ausgegeben werden. Hierbei wird die Horizontüberhöhung 

in einem zirkumpolaren Diagramm mit eingetragenen Sonnenbahnen eingetragen, damit können jahreszeitlich 

bedingte Sonnenstandsänderungen am Standort illustriert werden. 

Beim Projekt Stadtstraße ist aufgrund der wenigen und weit entfernten Anrainergebäude eine 3D 

Projektgebietsimulation nicht erforderlich, der nächstgelegene Anrainer (Wohnobjekt an der Süßenbrunner 

Straße) liegt schon mehr als 50m von der Straßentrasse entfernt, wodurch eine einfache Betrachtung der zu 

erwartenden Sonnenhöhe (entspechend den Vorgaben der DIN, siehe Kap. 3.3) ausreicht. 
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3.3 BESCHREIBUNG DER AUSWIRKUNGEN 

Für die Beurteilung der Beschattung von Gebäuden oder der Verschattungswirkung von baulichen 

Maßnahmen auf die unmittelbare Umgebung sind keine konkreten gesetzlichen Grundlagen oder technische 

Richtlinien vorhanden. 

Die natürliche Beleuchtung erfolgt einerseits durch direkte Besonnung, aber andererseits auch durch indirekte 

Strahlung. Für das Wohlbefinden des Menschen ist natürliches Licht im Sinne der indirekten Strahlung 

(Himmelsstrahlung) erforderlich. 

In der niederösterreichischen Bauordnung wird im § 38 Abs.2 ausgeführt: „Aufenthaltsräume müssen durch 

unmittelbar ins Freie führende Fenster (Hauptfenster) ausreichend belichtet und belüftet werden können“. Die 

ausreichende Belichtung wird nachfolgend wie folgt definiert: „Hauptfenster müssen so angeordnet sein, daß 

ein freier Lichteinfall unter 45° gesichert ist (be i einer seitlichen Abweichung des Lichteinfalles von höchstens 

30°). Die hier angegebene Belichtung ist allerdings  nicht mit Besonnung zu verwechseln. Es soll lediglich eine 

freie Sicht auf den Himmel, somit ausreichend Himmelsstrahlung, sichergestellt werden. Dies wird inhaltlich 

mit den Vorgaben der OIB-Richtlinie ebenfalls beschrieben. 

In der DIN 5034 (siehe  3.2) werden Richtwerte für die minimal erforderliche tägliche Sonnenscheindauer bei 

Aufenthaltsräumen wie folgt angegeben:  

�  „Ein Raum gilt als besonnt, wenn Sonnenstrahlen bei einer Sonnenhöhe von mindestens 6° in den 
Raum einfallen können. Als Nachweisort gilt die Fenstermitte in Brüstungshöhe und Fassadenebene. 
Die Besonnung eines Gebäudevorbaus, z. B. eines Erkers, gilt nicht als Besonnung des Raumes.“ 

�  „Ein Wohnraum gilt als ausreichend besonnt, wenn seine Besonnungsdauer am 17. Januar mindes-
tens 1h beträgt.  

�  Eine Wohnung gilt als ausreichend besonnt, wenn in ihr mindestens ein Wohnraum ausreichend be-
sonnt wird.“ 

In einer älteren Version (Ausgabe 1983) der aktuell gültigen Norm DIN 5034 (Ausgabe 1999) wurde noch eine 

tägliche Sonnenscheindauer von 4 Stunden an den Tag- und Nachtgleichen (21.3. und 23.9.) gefordert.  

Diese Kriterien beziehen sich auf die reine astronomisch mögliche Sonnenscheindauer, ohne 

Berücksichtigung von meteorologischen Einflüssen. Die Besonnung muss zumindest ab Fenstermitte 

(bezogen auf die Verglasungsfläche) sichergestellt sein. 

Im Wesentlichen wird die Belichtung und Besonnung von Gebäuden durch Bauvorhaben welche im Osten, 

Süden oder Westen dieser Gebäude geplant werden beeinflusst.  

Bez. der Beleuchtung dieser Bauvorhaben sind eine mögliche ungünstige Raumaufhellung sowie Blendung 

(durch Straßenbeleuchtung), bzw. der Lichtkegel von sich auf Verkehrswegen bewegenden Fahrzeuge ist 

eine mögliche eintretende ungünstige Blendwirkung (Blendungsmöglichkeit von Aufenthaltsräumen aufgrund 

auf die Gebäude zufahrender Fahrzeuge) zu beurteilen. 
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3.4 BERÜCKSICHTIGUNG VON KUMULATIVEN UMWELTAUSWIRKU NGEN UND 

DER GESAMTWIRKUNG STADTSTRASSE ASPERN MIT S1 SPANGE  

SEESTADT ASPERN 

Die geplante Stadtstraße Aspern steht mit verschiedenen anderen Schnittstellenprojekten in einem engen 

räumlich-funktionalen und zeitlichen Zusammenhang. Daher hat die Berücksichtigung von kumulativen und 

räumlich benachbarten Umweltauswirkungen bei dem gegenständlichen Projekt eine besondere Bedeutung.  

Von besonderer Relevanz ist in diesem Zusammenhang die an die Stadtstraße Aspern in östlicher Richtung 

fortsetzende S1 Spange Seestadt Aspern. Die Stadtstraße Aspern und die S1 Spange Seestadt Aspern sind 

zwei getrennte Projekte mit getrennten UVP-Verfahren, gehören aber zu einer gemeinsamen 

Straßenverbindung zwischen der A23 im Westen und der geplanten S1 Schwechat – Süßenbrunn im Osten. 

Da beide Abschnitte zeitlich parallel errichtet werden sollen, entfalten beide Abschnitte gemeinsam eine 

Gesamtwirkung auf die Umweltsituation des betroffenen Raumes.  

Als weitere Schnittstellenprojekte, die einen räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der Stadtstraße Aspern 

besitzen, sind folgende Projekte zu nennen:  

o Ausbau der ÖBB-Strecke 117 Marchegger Ast (S80) 

o Anschlussstelle (ASt) Hirschtetten (A23) 

o Anschlusstelle (ASt) Lavaterstraße  

o Stadtentwicklungsprojekt Seestadt Nord 

o Park+ Ride-Anlage Seestadt Aspern 

 

Die methodische Berücksichtigung dieser Projekte erfolgt in dreifacher Hinsicht: 

1) Betrachtung eines synthetischen Ist-Zustandes 

2) Berücksichtigung von kumulativen Umweltauswirkungen innerhalb des Untersuchungsraumes 

Stadtstraße Aspern (ÖBB-Strecke 117 Marchegger Ast (S80), ASt Hirschstetten, ASt Lavaterstraße) 

3) Darstellung der Gesamtwirkung der Stadtstraße Aspern mit der angrenzenden S1 Spange Seestadt 

Aspern (inkl. Stadtentwicklungsprojekt Seestadt Nord und Park+Ride-Anlage Seestadt Aspern) 

Synthetischer Ist-Zustand 

Der synthetische Ist-Zustand ist eine ergänzende Darstellung zum Bestand und zur Sensibilität im 

Untersuchungsraum des gegenständlichen Projektes. Dort soll überschlägig dargestellt werden, welche 

räumlichen Veränderungen bzgl. der schutzgutbezogenen Wert- und Funktionselemente bis zum Jahr der 

Realisierung des Vorhabens und darüber hinaus bis zum Prognosejahr 2025/2030 zu erwarten sind (z.B. 

Veränderung der Licht- und Verschattungsverhältnisse). Zu berücksichtigen sind dabei die Wirkungen der 

ÖBB Strecke 117 (S80), da dieses Vorhaben mit zeitlichem Vorlauf zum gegenständlichen Projekt realisiert 
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werden soll. Die Leitfrage lautet, ob sich die Bestandssituation innerhalb des definierten Untersuchungsraums 

anders darstellt, wenn das zeitlich vorlaufende Projekt bereits realisiert ist. 

Projekte, die zeitlich nach dem gegenständlichen Projekt Stadtstraße Aspern bei der Behörde eingereicht 

werden oder in direktem zeitlichem Zusammenhang mit der Stadtstraße stehen (ASt Hirschstetten, ASt 

Lavaterstraße), können daher nicht als möglicher Ist-Zustand ohne das Vorhaben Stadtstraße dargestellt 

werden. 

Kumulative Umweltauswirkungen 

Für alle Schnittstellenprojekte, die im räumlich-funktionalen Zusammenhang stehen, ist eine Beurteilung der 

kumulativen Umweltauswirkungen vorgesehen. Mit kumulativen Umweltauswirkungen sind 

Umweltauswirkungen mehrerer Projekte in ihrer räumlichen Überlagerung gemeint. Aus der Sicht des 

gegenständlichen Projektes treten solche kumulativen Umweltauswirkungen ausschließlich im 

Untersuchungsraum der Stadtstrasse Aspern auf. Kumulationswirkungen im Sinne einer räumlichen 

Überlagerung treten mit der S1 Spange Seestadt Aspern nur im unmittelbaren Kontaktbereichen beider 

Straßen auf.  

Im gegenständlichen Wirkfaktorbericht werden ergänzende Aussagen zur Eingriffserheblichkeit der 

Auswirkungen der Stadtstraße Aspern unter Berücksichtigung kumulativ wirkender Projekte (ÖBB Strecke 

117, ASt Hirschstetten, ASt Lavaterstraße) getroffen. Die Kumulation durch die gemeinsam erzeugten 

Verkehrsströme der verschiedenen Straßenbauvorhaben und der absehbaren räumlichen Entwicklung im 

Raum sind darüber hinaus integral bereits in den verschiedenen der UVE zugrunde gelegten 

Verkehrsszenarien und den auf dieser Basis erstellten Untersuchungen zu den betriebsbedingten Wirkungen 

(insb. zu Lärm, Luftschadstoffen und Erschütterungen) berücksichtigt.   

Gesamtwirkung Stadtstraße Aspern und S1 Spange Sees tadt Aspern 

Neben den kumulativen Umweltauswirkungen innerhalb des Wirk- und Untersuchungsraumes des 

gegenständlichen Projektes Stadtstraße Aspern ergibt sich die gesamthafte Umweltauswirkung durch die 

Summe der räumlich benachbarten Effekte der zeitlich parallel geplanten Straßenbauprojekte Stadtstraße 

Aspern und S1 Spange Seestadt Aspern, z.B. hinsichtlich Flächeninanspruchnahme, Verkehrsströmen und 

Belichtung. Diese Gesamtwirkung umfasst alle Umweltauswirkungen im Wirk- und Untersuchungsraum aller 

Projekte und werden in einem eigenständigen Kapitel 6.2 überblicksartig dargestellt. Die Darstellung 

ermöglicht eine Gesamteinschätzung der Umweltauswirkungen der angrenzenden Projekte und beantwortet 

die Frage, ob im Bereich der S1 Spange Seestadt Aspern Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die einer 

gemeinsamen, umweltverträglichen Realisierung beider Projektabschnitte entgegenstehen. 
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4 BESCHREIBUNG DES IST-ZUSTANDES 

4.1 IST-ZUSTAND 

Die Erhebung des Istzustandes wurde anhand einer Befahrung und auf Basis der geografischen Datengrund-

lagen 2.7.2 durchgeführt. Da eine Einschränkung oder Änderung der Belichtungs- und Besonnungszustände 

von Gebäuden nur durch jene Bauwerke gegeben ist, die im Osten, Süden oder Westen dieser Gebäude ge-

plant sind, ist zur Beurteilung der derzeitigen Besonnung die Betrachtung des Gebietes nördlich des geplan-

ten Bauvorhabens und dort beschränkt auf Bereiche, in welchen aufgrund offener Bauweisen Änderungen des 

Horizontes (aufgrund von Trassenkörpern Lärmschutzwällen oder Lärmschutzwänden o.ä.) für Anrainer zu 

erwarten sind, ausreichend. 

 

Abbildung 2: Übersicht Ist-Zustand (www.wien.gv.at) 
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Abbildung 3: Übersicht Projekt (iC consulenten ZT GmbH, Einreichprojekt 2014, Wirkfaktorbericht Lärm) 

In der o.a. Abbildung sind mit rot die Strecken dargestellt, auf denen die zukünftige Stadtstraße offen geführt 

werden soll. Im Wesentlichen sind hier 3 Bereiche zu unterscheiden: 

�  Bereich 1: von der Anschlussstelle Hirchstettener Straße kommend, die Süßenbrunner Straße que-
rend bis zum Tunnelportal an der Spargelfeldstraße  

�  Bereich 2: vom Tunnelportal südlich der ÖBB Ostbahn Stadlau – Marchegg auf der Höhe Muraygasse 
bis zum Tunnelportal westlich der Hausfeldstraße 

�  Bereich 3: vom Tunnelportal östlich der Hausfeldstraße und nördlich der ÖBB Ostbahn bis zur Spange 
S1 

 

Im Bereich 1 sind ausschließlich 2 Wohngebäude an der Süßenbrunner Straße (jeweils östlich) zu betrachten, 

die Entfernung zum der Stadtstraße nächstgelegenen Objekt beträgt 65m.  
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Abbildung 4: Bereich 1, Wohnobjekte an der Süßenbrunner Straße (www.bing.com) 

Im Bereich 2 befinden sich nördlich der ÖBB Ostbahn Wohnsiedlungen, die geringsten Entfernungen betragen 

hier 70m.  

 

Abbildung 5: Bereich 2, Wohnobjekte nördlich der ÖBB Ostbahn (www.bing.com) 

Im Bereich 3 liegen die nördlich der Straßentrasse vorhandenen Wohnobjekte in einer Entfernung von min. 

200m.  
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Abbildung 6: Bereich 3, Wohnobjekte nördlich der ÖBB Ostbahn (www.bing.com) 

Im Bereich 1 und 3 sind für die zu betrachtenden Wohnobjekte im Bestand keine horizontüberhöhenden 

Bauwerke vorhanden. Im Bereich 2 liegt südlich über die gesamte Betrachtungslänge hinweg die ÖBB 

Ostbahntrasse, horizontüberhöhende Gebäude oder Objekte (wie z.B. Lärmschutzwände) sind nicht 

vorhanden. 

Die für mögliche Blendungen von Wohnobjekten verantwortlichen Verkehrsachsen sind im Bereich 1 die 

nordsüdorientierte Süßenbrunner Straße, im Bereich 2 und 3 die Ostbahnbegleitstraße, bzw. die 

Hausfeldstraße und die ÖBB Ostbahn. 

4.2 SYNTHETISCHER IST-ZUSTAND 

In Bezug auf den synthetischen Ist-Zustand ist zu untersuchen, inwieweit sich der Ist-Zustand nach 

Realisierung des ÖBB-Projektes (Strecke 117 Marchegger Ast S80) verändert. Dies betrifft im Wesentlichen 

die Bereiche 2 und 3 also Ostbahnbegleitstraße sowie Guido-Lammerstraße. 

Im Bereich 2 ergibt sich aufgrund der geplanten Lärmschutzmaßnahmen an der ÖBB Strecke eine 

Veränderung für die nördlich an der Guido-Lammer-Straße gelegenen Wohngrundstücke. Durch die geplanten 

Lärmschutzwände (iC consulenten ZT GmbH, „Technischer Bericht Schall“ Einreichprojekt 2013 Stadlau – 

Staatsgrenze n. Marchegg, Höhe max. 2,5m, Detailuntersuchungen dazu werden im Vorhaben der ÖBB 

beurteilt) werden die Freibereiche hier mehr beschattet als im derzeitigen Bestand. Die Höhe der geplanten 

Lärmschutzmaßnahmen ergibt aber keine Änderung der Beschattungsverhältnisse an den Fenstern von 

Wohn- und Aufenthaltsräumen. Eine relevante Auswirkung und damit maßgebliche Veränderung der 

Beschattungsverhältnisse für die Wohnräume ist damit nicht gegeben. Eine mögliche Blendwirkung durch die 

Zugsbeleuchtung wird durch die geplanten Lärmschutzmaßnahmen positiv beeinflusst. Im Bereich 3 ist 
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aufgrund der Entfernung der Wohnobjekte zur Ostbahnbegleitstraße keine Auswirkung auf die Licht- und 

Beschattungsverhältnisse zu beschreiben.  
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5 AUSWIRKUNGEN 

5.1 ALLGEMEIN 

Die Realisierung des Vorhabens bedingt verschiedene Eingriffe in die Umwelt, die je nach Art, Stärke und 

Dauer des Eingriffes unterschiedliche Auswirkungen nach sich ziehen können. Bei der Beurteilung dieser 

Auswirkungen wird generell zwischen Auswirkungen der Bauphase und Auswirkungen der Betriebsphase 

unterschieden. 

Entscheidend für die Zuordnung zu der jeweiligen Beurteilungsphase ist nicht der Zeitpunkt des erstmaligen 

Auftretens der Auswirkung, sondern deren Art und Dauer. Setzt beispielsweise eine Wirkung bereits in der 

Bauphase ein und bleibt diese Wirkung auch in der Betriebsphase in derselben Art und Weise erhalten, so 

erfolgt die Beurteilung dieser Auswirkung nicht im Abschnitt “Bauphase”, sondern im Abschnitt 

“Betriebsphase”, da die Auswirkung durch die Anlage bedingt ist, auch wenn der Eingriff bereits in der 

Bauphase erfolgt. 

In der Bauphase werden alle temporären Wirkungen beurteilt, die nur durch den Baubetrieb während der 

Errichtung der Anlage auftreten und auf die Dauer der Bauarbeiten beschränkt bleiben. Darunter fallen z.B. 

Auswirkungen (ausschließlich) baubedingter Lärm- und Luftschadstoffemissionen/-immissionen, 

Erschütterungen sowie Auswirkungen des Baustellenverkehrs. Weitere Beispiele sind Maßnahmen zur Ver- 

und Entsorgung der Baustelle oder visuelle Wirkungen der Baustellen. 

Auswirkungen durch Flächenbeanspruchungen und -zerschneidungen oder z.B. Bodenabtrag werden nur 

dann in der Bauphase beurteilt, wenn diese nach Abschluß der Bauarbeiten wieder rekultiviert und in ihren 

vorherigen Zustand bzw. ihre vorherige Nutzung zurückgeführt werden. Alle Flächen, die zwar schon in der 

Bauphase beansprucht, aber auf denen Anlagenteile errichtet werden, werden in der Betriebsphase beurteilt.  

Alle dauerhaften Wirkungen, die durch die Anlage selbst oder durch den Betrieb der Anlage, bzw. aufgrund 

von permanenten Flächeninanspruchnahmen für die Anlage und Nebenbauten auftreten, werden in der 

Betriebsphase beurteilt. Dazu zählen betriebsbedingte Auswirkungen wie zum Beispiel Verschattung durch 

Objekt- und Trassenbauteile.  

5.2 BAUPHASE 

5.2.1 Übersicht der Baulose 

Für die Einwirkung in Bezug auf Licht und Beschattung durch die Bauphase sind im Wesentlichen die 

baukörperbildenden Tätigkeiten an der Trasse und die Baustelleneinrichtungsflächen zu betrachten. 

Entsprechend der unterschiedlichen zur errichtenden Strecken im Rahmen des Projekts wurde dieses in 

insgesamt 5 Bauabschnitte (BA-A bis BA-E) eingeteilt (vgl. Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Übersicht Bauabschnitte im gegenständlichen Projekt 

Der Bauteil A umfasst im Wesentlichen den Freilandabschnitt der Stadtstraße zwischen Baulosanfang und 

Wanne West des Tunnels Emichgasse, die Spange Franz-Fellner-Gasse, die Verlängerung Franz-Fellner-

Gasse, die Unterführung Süßenbrunner Straße, sowie die Rampen der Hast. Quadenstraße mit der 

Anbindung an die Quadenstraße. Im Nahbereich der relevanten Wohngebäude sind keine maßgeblichen 

Baustelleneinrichtungsflächen vorgesehen. 

Bauteil B umfasst den Tunnel Emichgasse mit seinen Wannen- und Stützmauerbereichen, sowie die aufgrund 

der geänderten Anlagenverhältnisse notwendigen Adaptierungen an der Quadenstraße, an der Emichgasse 

und an der Anbindung der Blumengärten Hirschstetten an das öffentliche Straßennetz. Im Nahbereich der 

relevanten Wohngebäude sind keine maßgeblichen Baustelleneinrichtungsflächen vorgesehen. 

Der Bauteil C umfasst ausschließlich den Freilandabschnitt der Stadtstraße zwischen den beiden Tunnel 

Emichgasse und Hausfeld. Im Nahbereich der relevanten Wohngebäude sind keine maßgeblichen 

Baustelleneinrichtungsflächen vorgesehen. 

Bauteil D umfasst den Tunnel Hausfeld mit seinen Wannen- und Stützmauerbereichen, sowie die 

Wiederherstellung der durch die Tunnelerrichtung unterbrochenen Hausfeldstraße und Ostbahnbegleitstraße. 

Baustelleneinrichtungsflächen befinden sich südlich der ÖBB Ostbahn in ausreichender Entfernung zur 

angrenzenden Wohnbebauung. 

Bauteil E umfasst ausschließlich den Freilandabschnitt der Stadtstraße zwischen dem Ostportal des Tunnels 

Hausfeld und dem Baulosende (Anbindung an die Spange S1). In diesem Bauteil liegen die nächstgelegenen 

Anrainergebäude auf der anderen Seite der U-Bahn bzw. der S-Bahn und damit in ausreichender Distanz. 

Dies trifft auch für den Bauteil F zu. 
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5.2.2 Auswirkungen in Bezug auf Licht und Beschattun g in der Bauphase 

Aufgrund der geplanten Baufelder, Baubereiche und Baustelleneinrichtungsflächen sind keine Auswirkungen 

auf die Beschattungssituation der benachbarten Wohngebäude und Wohnbereiche gegeben. Die Baufelder im 

Bereich Bauteil D und Bauteil E liegen von ihrer Orientierung grundsätzlich in einer Lage zu den 

Wohnanrainern (im Süden dieser bei Bauteil D, bzw. im Osten bei Bauteil E), aus der sich eine Änderung der 

Beschattungsverhaltens ergeben könnte. Jedoch ist in beiden Fällen die Entfernung zu den Fassaden mit 

Fenstern von Aufenthaltsräumen (Guido Lammer Gasse bzw. Hausfeldstraße) zu groß, bzw. sind hier auch 

keine umgrenzenden hohen temporären Lärmschutzmaßnahmen (LS-Wände größer 2,5m) vorgesehen, die 

eine nachteilige Änderung der Beschattungssituation ergeben würden. Eine ungünstige Auswirkung aufgrund 

der Baustellenbeleuchtung oder Blendwirkung durch Bautätigkeiten ist aufgrund der Entfernungen bzw. der 

üblichen Arbeitszeiten (innerhalb der Tagzeit von 6:00 bis 19:00) ebenfalls nicht gegeben. 

5.3 BETRIEBSPHASE 

Die Betrachtung der Auswirkungen der Betriebsphase des geplanten Projektes Stadtstraße erfolgt in 

Unterteilung der unter 4 genannten 3 Bereiche.  

Im Bereich 1 verläuft die Stadtstraße von der Hirschstettener Straße kommend von West nach Ost mit leichter 

Neigung nach Südost. Das Straßenniveau sinkt bis zum Tunnelportal bei der Spargelfeldstraße unter 

Geländeniveau. Die lärmtechnischen begleitenden Maßnahmen erreichen beim nächstgelegenen 

Wohngebäude eine Überhöhung von 5m bei einer Entfernung von 65m. Damit wird eine Horizontüberhöhung. 

6° nicht überschritten, eine Detailsimulation für d iesen Bereich ist deshalb nicht erforderlich. Eine nachteilige 

Auswirkung auf die Qualität der Besonnung, aufgrund der projektskausalen Beschattung ist somit im Betrieb 

nicht gegeben. Aufgrund der lärmtechnischen Begleitmaßnahmen ist eine Blendwirkung durch Lichtkegel von 

Fahrzeugen auf der Stadtstraße nicht gegegen. Eine gerichtete Straßenbeleuchtung hat keinen nachteiligen 

Einfluss auf die benachbarten Wohnobjekte. Eine Änderung gegenüber dem Bestand ergibt sich durch die 

Zufahrtsstraße von der Stadtstraße zur Süßenbrunnerstraße. Durch die Abbiegevorgänge kommt es hier zu 

einer breiteren Lichtstreuung als bisher. Beide relevanten Wohngebäude an der Süßenbrunnerstraße zeigen 

eine Wohnorientierung in Richtung rückseitigem (straßenabgewandten) Garten. Aufgrund der Entfernung der 

Zufahrsstraßenkurve zu den Wohngebieten, den anzusetzenden Fahrgeschwindigkeiten die kein Fernlicht 

erfordern sind hier keine negativen Auswirkungen auf Wohngebäude und darin befindlichen 

Aufenthaltsräumen zu erwarten. Im direkten Nahbereich der Lärmschutzwand an der Verlängerung der Franz 

Fellner Gasse im Süden der Stadtstraße mit einer Höhe von 3m befinden sich keine Wohnanrainer, für die 

östlich dieser Straße liegenden Betriebsgebäude ist eine Änderung der Beschattungssituation nicht relevant. 

Im Bereich 2 verläuft die Stadtstraße vom westlichen Tunnelportal stark unter Niveau liegend ansteigend, 

unterquert dann auf Geländeniveau die U-Bahntrasse um dann wieder in Richtung Tunnelportal unter Niveau 

zu sinken. Für die nördlich der Trasse liegende Wohnbebauung ergeben sich daraus keine Veränderungen 

der Beschattungsverhältnisse, eine Detailsimulation für diesen Bereich ist deshalb nicht erforderlich.. Eine 
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Beeinträchtigung durch die Fahrzeugbeleuchtung ist aufgrund der Straßenausrichtung bzw. der im Osten weit 

entfernt liegenden Wohnobjekte nicht gegeben. 

Im Bereich 3 verläuft die Stadtstraße vom westlichen Tunnelportal unter Niveau liegend ansteigend und bindet 

dann im Osten in die Spange S1 ein. An der Projektgrenze wird das Stadtentwicklungsgebiet Aspern mit dem 

Ast Aspern angebunden. Aufgrund der Entfernung der Wohngebäude nördliche des Straßenverlaufes ist eine 

Auswirkung auf die Beschattungsverhältnisse nicht gegeben eine Detailsimulation für diesen Bereich ist 

deshalb nicht erforderlich. Eine Blendwirkung durch von Osten kommende Fahrzeuge ist aufgrund der 

Straßenneigung und der großen Entfernung der Wohnhausanlagen an der Hausfeldstraße nicht gegeben. Für 

die südlich liegende Hausfeldsiedlung ergibt sich aufgrund der Lage zur Stadtstraße weder eine Änderung der 

Beschattungssituation noch eine Gefahr der Blendwirkung (durch die abschirmende Wirkung der 

lärmschutztechnischen Begleitmaßnahme an der Stadtstraße in Richtung Süden, vom Portal nach Osten bis 

an die Projektsgrenze). 

Aufgrund der großen Entfernungen von Wohnobjekten zu projektspezifischen Anlagen und Bauteilen ist 

allgemein eine Sonnenhöhe von 6° im Projektgebiet b ezugnehmend auf Auswirkungen des Projektes 

gewährleistet, damit wird der Hauptanforderung nach DIN 5034 entsprochen. Eine Mindestbesonnungsdauer 

am 17.Januar von 1h bzw. die Besonnung von zumindest einem Wohnraum ist bei Erfüllung des 

Sonnenhöhenkriteriums nicht gefährdet. Ebenfalls ergibt sich aufgrund des geplanten Projektes für kein 

Wohnobjekt eine Änderung der Belichtungsverhältnisse im Sinne der OIB-Richtlinie 3. 

Die möglichen Auswirkungen der Straßen- und Bauwerksbeleuchtungen können derzeit noch nicht beurteilt 

werden, da die dafür erforderliche Planungstiefe erst im Zuge der Detailplanung des Projektes erreicht wird. 

Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese detaillierte Planung (Lichtberechnung und Verortung) der 

Beleuchtung gemäß ÖNORM EN 13201 (Teile 1 bis 3) unter Zugrundelegung der Anforderungen zum 

Anrainerschutz nach ÖNORM O 1051 und 1052 zu erfolgen hat. 

5.4 KUMULATIVE UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Kumulative Auswirkungen können in der gegenständlichen Untersuchung für den Fachbereich Licht und 

Beschattung vernachlässigt werden, da sich die Auswirkungen für Licht- und Beschattungsverhältnisse von im 

Projektgebiet relevanten Wohnobjekten auf projektgebietskausale Änderungen beschränken. Allgemein sind 

im Projektgebiet keine kritischen Gebäude zu nennen, somit sind auch keine kumulativen Wirkungen z.B. 

durch die Schnittstellenbereiche zwischen Stadtstraße und AST Hirschstetten, ÖBB Trasse und AST 

Lavaterstraße zu nennen. 
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6 GESAMTWIRKUNG STADTSTRAßE MIT S1 SPANGE 

SEESTADT 

6.1 AUSWIRKUNGEN DER S1 SPANGE SEESTADT ASPERN 

Aufgrund der Lage und Entfernung der zu betrachtenden potentiell betroffenen Wohnobjekte im Projektgebiet 

der Stadtstraße,  

o Die Wohnobjekte der Hausfeldsiedlung liegen im Süden der Bauvorhaben und damit außerhalb des 

beschattungsrelevanten Einflussbereiches 

o Die Wohnobjekte an der Hausfeldstraße liegen in einer Entfernung von mehr als 400m zum 

Bauvorhaben und damit außerhalb des beschattungsrelevanten Einflussbereiches 

o Die nördlich gelegenen Siedlungsflächen „Am Heidjöchl“ liegen in einer Entfernung von mehr als 200m 

zum Bauvorhaben und damit außerhalb des beschattungsrelevanten Einflussbereiches 

kann abgeleitet werden, dass die Realisierung der S1 in der Betriebsphase als auch in der Bauphase zu 

keinen zusätzlichen Wirkungen auf das gegenständliche Projekt führt. 

6.2 KUMULATIVE GESAMTWIRKUNG AUS STADTSTRASSE ASPER N UND S1 

SPANGE SEESTADT 

Entsprechend dem unter 6.1 Angeführten, ist mit keinen maßgebenden kummulierenden Wirkungen des 

gegenständlichen Projekts und der S1, in Bau- und Betriebsphase zu rechnen. 

7 ALLFÄLLIGE SCHWIERIGKEITEN BEI DER ERARBEITUNG 

DER GEFORDERTEN ANGABEN 

Bei der Erstellung des Berichts sind keine fachspezifischen Schwierigkeiten aufgetreten. Die Erhebungen 

konnten ohne Probleme durchgeführt werde, Unterlagen welche für die Erstellung des Berichts notwendig 

waren wurden zeitgerecht und in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt. 
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